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I 

Sachverhalt und Antrãge 

Auf den Gegenstand der am 16. Juli 1981 angemeldeten euro-

päischen Patentanmeldung 81 105 586.2, für die die Priorität 

einer früheren Anmeldung vom 23. August 1980 in Anspruch ge-

noinmen wird, ist am 14. März 1984 das vier Ansprüche umfas-

sende europäische Patent 46 505 erteilt worden. 

Der erteilte Anspruch 1 lautet: 

"Zylinder für Hubkolbenniaschinen mit eineni zur Wärmedämmung 

aus Keramik hergesteilten Ring (3), der zwischen Zylinder-

kopf (1) und Zylinderrohr (2) angeordnet ist und einen Tell 

der Zylinderinnenwandung bildet, dadurch gekennzeichnet, daB 

der Ring (3) nicht in das Zylinderrohr (2) eingelassen ist, 

sondern als ein den obersten Zylinderabschnitt allein bil-

dendes Element ausgebildet ist." 

Die Einspruchsabteilung hat den Einspruch durch die im An-

schlui3 an die mündliche Verhandlung am 27. November 1986 

verkündete Entscheidung zurückgewiesen, deren schriftliche 

Begründung am 16. Februar 1987 zur Post gegeben worden 1st. 

Gegen diese Entscheidung haben die Beschwerdeführer am 

5. März und 3. April 1987 unter gleichzeitiger Entrichtung 

der Gebühr Beschwerde erhoben und beantragt, das Patent zu 

widerrufen. Die Beschwerdebegründungen sind am 20. Mai und 

2. Juni 1987 eingegangen. Darin vertreten die Beschwerde-

führer die Auffassung, der Gegenstand des erteilten An-

spruchs 1 sei nicht mehr neu, weil dessen Merkmale mit denen 

des aus dem erstmals genannten Dokuinent "Automotive 

Engineering 87 (1979) 6, Seiten 59 bis 61: An uncooled, 

unlubricated diesel?" bekannten Gegenstands vällig überein-

stinunen würden. 
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IV. Auf den Bescheid der Beschwerdekaininer vom 6. Juni 1988, in 	- 
dem den Verfahrensbeteiligten mitgeteilt worden ist, daB das 
obengenannte Dokument von Amts wegen zu berücksichtigen sein 
würde, hat der Beschwerdegegner mit Schriftsatz vom 
20. Juli 1988 mitgeteilt, daB für die benannten Vertrags-
staaten auf das europäische Patent 46 505 verzichtet worden 
bzw. für diese Staaten das Patent erloschen und daher dem 
Beschwerdeverfahren die Grundlage entzogen sei. Da einer der 
Beschwerdeführer (Einsprechender 01) mit Schriftsatz vom 
8. Juni 1988 (eingegangen am 11. Juni 1988) semen Antrag 
auf Widerruf des europáischen Patents 46 505 aufrechterhält, 
wird das Beschwerdeverfahren aufgrund der Regel 60 (1) in 
Verbindung mit Regel 66 (1) EPU von Amts wegen fortgesetzt. 

Entscheidungsgründe 

Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 sowie den 
Regein 1 (1) und 64 EPU; sie ist daher zulässig. 

Die Beschwerdekaminer hat gepruft, ob sie das erstinals mit 
den Beschwerdebegründungen genannte Dokument gemäB Artikel 
114 (2) EPU zu berücksichtigen hat. Wegen der Bedeutung des 
durch dieses Dokuinent bekannten Stands der Technik für die 
Beurteilung der Neuheit des Gegenstands des Anspruchs 1, 
halt es die Beschwerdekammer für notwendig, das verspätet 
vorgebrachte Dokument gemã8 Artikel 114 (1) EPU von Aints we-
gen zu berucksichtigen. 

Dem Abschnitt "Ceramics" auf Seite 59 und dem Abschnitt "Ex-
perimental diesel" auf Seite 60 in Verbindung mit Figur 3, 
Ausbildung LAS des obenerwáhnten Dokuments ist ein Zylinder 
für Hubkolbenmaschinen zu entnehmen, der unbestritten alle 
Merkmale des Anspruchs 1 hat. 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist daher nicht neu im Sinne 
des Artikels 54 EPU. 
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5. 	Der erteilte Anspruch 1 kann mithin nicht aufrechterhalten 
werden. 
Die erteilten Ansprüche 2 bis 4 sind auf den Anspruch 1 
ruckbezogen. Da ihr Rechtsbestand von dern dieses Anspruchs 
abhängt, fallen sie zusaminen mit deni Anspruch 1. 

Entscheidungsformel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Das europàische Patent 46 505 wird widerrufen. 

Der Geschãftsstellenbeamnte: 	 Der Vorsitzende: 

S. Fabiani 
	

K. Stamnni 
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